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▶▶ Heilmittelverordnung
G-BA beschließt weitere Sonderregelungen für Heilmittel-
verordnungen

| Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat im Zusammenhang mit 
der Coronapandemie am 27.03.2020 weitere Sonderregelungen für die 
 Verordnung von Heilmitteln beschlossen. Diese sollen vor allem Kranken-
häuser entlasten und das Infektionsrisiko weiter verringern.  Betroffen ist 
u.  a. nun auch das Entlassmanagement. Die Beschlüsse  ergänzen die 
 Erleichterungen für Heilmittelerbringer, die der GKV-Spitzenverband und 
die Bundesverbände der gesetzlichen Krankenkassen am 18.03.2020 
 beschlossen hatten (PP 04/2020, Seite 1 und PP 05/2020,  Seite 1). |

▶◼ Die Änderungen für Heilmittelverordnungen im einzelnen

▶� Krankenhausärzte können im Rahmen des sog. Entlassmanagements (PP 02/2016, Seite 2) nicht nur für eine 
Dauer von bis zu 7 Tagen, sondern  nunmehr für bis zu 14 Tage nach Entlassung aus dem Krankenhaus häusliche 
Krankenpflege, spezialisierte ambulante Palliativversorgung, Soziotherapie sowie Heil- und Hilfsmittel verord-
nen. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn das zusätzliche Aufsuchen einer Arztpraxis vermieden werden soll.

▶� Die Vorgaben, wann Verordnungen von Heil- und Hilfsmitteln ihre Gültigkeit verlieren, werden vorübergehend 
ausgesetzt.

▶� Ärztinnen und Ärzte können Folgeverordnungen auch nach telefonischer  Anamnese für häusliche  Krankenpflege, 
für zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel, Krankentransporte und Krankenfahrten sowie Heilmittel (letztere 
auch durch Zahnärztinnen und Zahnärzte) ausstellen. Voraussetzung ist, dass  bereits zuvor aufgrund derselben 
Erkrankung eine unmittelbare persönliche Untersuchung durch die Ärztin oder den Arzt erfolgt ist. Die Verord-
nung kann dann postalisch an die Versicherte oder den Versicherten übermittelt werden.
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iHr PLuS im netz
iww.de/s3499
Pressemitteilung G-BA

▶▶ Zuzahlungen
Patient bleibt zuzahlung schuldig – zweite mahnung erforderlich? 

| f r A G e:  „Immer mehr gesetzliche Krankenkassen fordern bei zuzahlungs
säumigen Patienten neben der Zuzahlungsrechnung auch den Nachweis einer 
zweiten schriftlichen Mahnung an den Patienten, bevor sie die Zuzahlung für 
 erbrachte Leistungen erstatten. Ist dieses Vorgehen rechtens? Gläubiger gegen
über dem säumigen Patienten ist doch die Krankenkasse, nicht der Therapeut.“ |

A n t Wo r t :  Die Pflicht der Heilmittel erbringer, die Zuzahlung einzuziehen, 
ist in § 43c Sozialgesetzbuch (SGB) V geregelt. Laut Abs. 1 S. 2 reicht eine 
Mahnung aus: „Zahlt der Versicherte trotz einer gesonderten schriftlichen 
Aufforderung durch den Leistungs erbringer nicht, hat die Krankenkasse die 
Zahlung ein zuziehen.“ Sie sind also nicht verpflichtet, eine zweite  Mahnung 
zu schreiben.
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